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Beratungsgegenstand 
 
Neufassung der Allgemeinen Vorschrift Deutschlandticket einschließlich Ermäßigungsticket als 
Höchsttarif im Kalenderjahr 2025 
 
 
Antrag: 
 
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Neufassung der Allgemeinen Vorschrift 
Deutschlandticket, einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2025. 
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Sachvortrag: 
 
 
Zur Fortführung des Deutschlandtickets haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-
Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 7. 
Oktober 2024 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025) Maßstäbe zur 
einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs 
abgestimmt. Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 basieren auf den Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 
im Jahr 2024. 
 
Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 regeln die Ausreichung der Finanzmittel durch die 
Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs 
(allgemeiner ÖPNV). Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 waren von den Ländern 
jeweils noch an die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. Im Freistaat 
Bayern erfolgte dies im Rahmen von Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung der 
Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2025; 
Anlage 3). Die wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten und durch die 
Verkehrsministerkonferenz bestätigten Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 sind verbindlich 
und bundesweit einheitlich umzusetzen. 
 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des 
Deutschlandtickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des allgemeinen 
ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 
 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet 
zum 1. Januar 2025 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der 
ZV VGI eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 in Form einer Satzung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des ZV VGI tätigen 
Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im 
Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile. Hierdurch werden 
die Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des ZV VGI im 
Kalenderjahr 2025 umgesetzt. 
 
Da die Ausgleichsermittlung grundsätzlich nach dem Umsatz-Umsatz-Vergleich erfolgt, ist die 
Einnahmenaufteilung wesentlich für die Ausgleichsermittlung und somit auch Regelungsinhalt 
dieser allgemeinen Vorschrift. Rahmenbedingungen für die Einnahmenaufteilung im Freistaat 
Bayern sind die bundesweiten Vorgaben der Verkehrsministerkonferenz beziehungsweise der von 
dieser bestimmten Gremien. 
 
Im Freistaat Bayern wurde zusätzlich das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket für 
Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende eingeführt (Ermäßigungsticket). Beim 
Ermäßigungsticket handelt es sich um ein für die Bezugsberechtigten vergünstigtes 
Deutschlandticket. Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. 
Entsprechende Regelungen sind in dieser Allgemeinverfügung sowie in Anlage 1 enthalten und in 
den Richtlinien Bayern 2025 geregelt.  
 



Allerdings ist zu beachten, dass die Regelungen zum Deutschlandticket derzeit den Ausgleich auf 
der Grundlage eines Schutzschirm-Mechanismus berechnen. Zum gegenwärtigen Kenntnisstand 
ist zu erwarten, dass dies nicht dauerhaft beibehalten wird, sondern künftig der in der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 vorgesehene Ausgleichsmechanismus zur Anwendung kommen wird. Dies 
kann eine Überprüfung und ggf. Änderung der hier beschriebenen Regelungen erforderlich 
machen. Es ist daher gegenwärtig unklar, wie lange der hier beschriebene Ausgleich für die 
vormaligen Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG unverändert beibehalten werden kann oder ob 
ein gesonderter Ausgleich für die Bestandssicherung neu etabliert werden muss. Siehe hierzu 
insgesamt Nr. 2.2.2.2 des „Leitfadens für die Finanzierung des allgemeinen ÖPNV im Freistaat 
Bayern nach der Novellierung des ÖPNVG zum 1. Januar 2024“ vom 17.November 2023 
 
Die Allgemeine Vorschrift tritt am 31.12.2025 außer Kraft. Sie kann insbesondere dann außer Kraft 
gesetzt werden, wenn keine ausreichende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr 
sichergestellt ist, um die auf Basis der Satzung bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich 
zu befriedigen.  
 
 
Anlagen 
 
1. Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 3 
2. Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket 
3. Anhang zu Anlage 1: Regelungen zur Berechtigungsprüfung 
4. Anlage 2: Festlegung zur Umsetzung der Stufe 2 
5. Anhang 1 zur Anlage 2 
6. Anhang 2 zur Anlage 2 
7. Anlage 7: Entwurf_Richtlinien_Bayern_2025 

 

 


